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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat Zeulenroda-Triebes beruft  
 
 Herrn Gerhard Michel 
 wohnhaft: Ortsstr. 45, 07950 Weißendorf 
 
für die Kommunalwahlen 2024 zum stellv. Wahlleiter der Gemeinde Weißendorf. 
 
Die Berufung erfolgt gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz.  
 

 
Beschlussbegründung: 
 
Am 26.05.2024 finden in Thüringen die Kommunalwahlen (Gemeinderat) statt.  
 
Gemäß den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz beruft der Gemeinderat den 
Bürgermeister, einen der Beigeordneten oder eine Person aus dem Kreis der Bediensteten der 
Gemeinde und eine weitere Person zum stellv. Wahlleiter. Die Berufung ist der Rechtsaufsichtsbehörde 
unverzüglich anzuzeigen.  
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